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RS OGH 1975/9/25 6Ob109/75
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.09.1975

Norm

ABGB §274

ABGB §308

ABGB §364c B2

ABGB §613

Rechtssatz

Hat der Erblasser für den Fall des Vortodes des 7deikommissarischen Substituten die allfällige Nachkommenschaft des

Vorverstorbenen zu Substituten berufen, so ist bei einem von ihm zugunsten des Substituten angeordneten

Belastungsverbot eine Pfandrechtsbegründung nur mit Zustimmung des 7deikommissarischen Substituten und eines

für dessen allfällige Nachkommenschaft zu bestellenden Kurators möglich.
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